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Gericht 

OGH 

Rechtssatznummer 

RS0127337 

Entscheidungsdatum 

12.12.2011 

Geschäftszahl 

16Ok8/10 

Norm 

AEUV Lissabon Art101 

Rechtssatz 

Die wettbewerbsbeeinträchtigende Wirkung einer "Radiusklausel" im Sinne einer Ausschließlichkeitsbindung 
und damit die Spürbarkeit kann ua dadurch eingeschränkt sein, dass diese von den Vertragspartner nicht 
akzeptiert wird bzw - insbesondere gegenüber "Ankermarken" - nicht durchgesetzt werden kann, räumlich (auf 
den "Radius") und zeitlich (auf die Vertragsdauer) beschränkt ist, den Marktzutritt neuer Kunden nicht hindert 
und ein Konkurrent aufgrund ausreichend nicht gebundener Kunden ebenfalls einen entsprechenden 
"Branchenmix" anbieten kann. 

Entscheidungstexte 

TE OGH 2011-12-12 16 Ok 8/10 

Beisatz: Hier: Bestandnehmer in einem Einkaufszentrum. (T1) 

Veröff: SZ 2011/148 


